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Sport- und Bäderausschuss 24.05.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Belegung der Turnhallen während der Ferien 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sport- und Bäderausschuss nimmt zur Kenntnis, dass ab den Sommerferien 2022 die 
Nutzung der Turnhallen während der Ferien  für Sportgruppen, Sportlerinnen und Sportler 
im Wettkampfbetrieb möglich ist. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Bis 2019/2020 wurden die Sporthallen bis auf wenige Ausnahmen während der Ferien ge-
schlossen. Nur für Gruppen bzw. Personen, die am Wettkampfbetrieb bzw. an Meisterschaf-
ten teilnehmen, wurden einige Hallen geöffnet.  In den Sommerferien wurde meistens die 
zweite Hälfte der Ferien eine Halle zur Verfügung gestellt, um eine adäquate Vorbereitung 
auf den Wettkampfbetrieb zu gewährleisten. 
In der ersten Coronaphase waren dann die Hallen für eine längere Zeit ganz geschlossen, da 
Sport, insbesondere in geschlossenen Räumen nicht erlaubt war. 
Als dann nach längerer Zeit der Sportbetrieb zumindest teilweise unter Auflagen wieder 
möglich war, kam seitens der Vereine und auch der Politik der Wunsch auf, auch in den Feri-
en Sport zu treiben. Nach intensiver Überprüfung der Verwaltung wird seit den Herbstferien 
2020 eine Nutzung der Hallen in den Ferien ermöglicht, sofern es die Coronaschutzbestim-
mungen zuließen. 
Dies geschah allerdings mit einem immensen finanziellen, organisatorischen und zusätzli-
chen personellen Aufwand. 
 
Nunmehr sind mehr oder weniger alle Beschränkungen durch Corona, insbesondere im Be-
reich des Sports, aufgehoben, sodass wieder zu der ursprünglichen Ferienbelegung zurück-
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gegangen werden soll. Eine Sportausübung ist in vielen Fällen auch im Freien möglich. 
Die Ferien werden dann insbesondere wieder genutzt, um anstehende Reparaturen, War-
tungs- und Grundreinigungsarbeiten auszuführen. Hausmeister und Reinigungspersonal nut-
zen diese Zeit natürlich auch, um den Jahresurlaub in Anspruch zu nehmen. 
Durch die konsequente Schließung der Hallen können auch die Heizungs- und Lüftungssys-
teme auf Sparbetrieb oder ganz ausgeschaltet werden, so dass auch immense Energieein-
sparungen zu erzielen sind. Gerade zur jetzigen Zeit ist das sicher ein wichtiger Faktor. Ne-
ben dem monetären Faktor gilt natürlich auch für die Stadt Siegen den Verbrauch von fossi-
len Brennstoffen zu reduzieren. 
 
Der außergewöhnlich hohe Koordinierungsaufwand für diese Belegung der Hallen  in den 
Ferien ist auch aufgrund des ohnehin fehlenden Personals in der Sport- und Bäderverwal-
tung nicht mehr leistbar. 
Das hat nunmehr zur Folge, dass die Aufgabenerledigung diesen Bedingungen angepasst 
werden muss und Prioritäten festgelegt werden müssen. Daher wird ab den Sommerferien 
2022 die Nutzung der Turnhallen während der Ferien auf den Stand vor der Coronapande-
mie zurückgefahren. 
D.h. die Hallen bleiben während der Ferien wieder grundsätzlich geschlossen. Auf Antrag 
und Nachweis können Sportgruppen, Sportlerinnen und Sportler, die am Wettkampfbetrieb 
teilnehmen, in den letzten 3 Wochen der Sommerferien und ggf. in den weiteren Ferien eine 
Halle nutzen. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  
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 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

 Unbekannt  
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
i.V. 
 
gez. 
 
Arne Fries 
Stadtrat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




